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Zur Sache

Raumplanung sei ein Kind der Hochkonjunktur
und in der Rezession überflüssig. Dieses

Argument trug viel zur Ablehnung des Raum-
planungsgesetzes am 13. Juni 1976 bei. Doch
obwohl es oft wiederholt wurde, ist es noch
immer nicht richtig. Die Überbauung und die
Belastung der Umwelt nehmen zwar nicht
mehr in dem Masse zu wie in der Hochkon-
iunktur, doch abgenommen haben sie noch
nicht.
Bundespräsident Kurt Furgler wies im «plan»
bereits vor dem Abstimmungskampf zum
Baumplanungsgesetz auf die neue Aufgabe
ber Raumplanung hin: «Sie muss im Rahmen
des Verfassungsauftrages zu einem harmonischen

Wachstum beitragen. Sie soll mithelfen,

die räumlichen Aktivitäten der Privaten,
der Wirtschaft und der öffentlichen Hand so
abzustimmen, dass sich alle Partner optimal
verhalten können.»
Üoch auch in ihren ursprünglichen Bereichen

müssen die Aufgaben der Planung und
des Umweltschutzes fortgeführt werden.
Erholung in ruhigen Gegenden und an
frischer Luft dürften gerade heute für viele
deplagte Mitbürger nützlich sein. Diesen
Bemühungen, die zu den ideellsten Aufgaben
der Behörden, Planer und Architekten gehö-
ren, stehen teilweise wirtschaftliche Zwänge
der Rezession gegenüber. Arbeitslosigkeit
bedrückt mehr als eine abschreckende
Überbauung oder eine Strassenführung am
felschen Ort. Umweltschutz- und Planungs-
sugen werden zugedrückt, denn - verständ-
11cherweise - will niemand willkürlich

Arbeitsplätze aufs Spiel setzen. Der garstige
Konjunkturwind lässt das Umweltschutzgesetz

nicht voll zum Tragen kommen. Bereits
wurde auf verschiedene Punkte der von Leo
Schürmann präsidierten Expertenkommission

verzichtet. Erfreulicherweise ist die
Zielsetzung jedoch bisher nicht in Frage
gestellt worden. Als wichtigste Änderung
sieht Bundesrat Hans Hürlimann den Verzicht
auf Umweltschutzabgaben vor.
Immer leichter lassen sich heutzutage die
rechtsgültigen Zoneneinteilungen abändern.
Wer möchte schon einer Gemeinde vor dem
Glück stehen, wenn sich auf ihrem Gebiet
eine Firma ansiedeln oder ausdehnen will.
Und schon wird aus einer Landwirtschaftseine

Gewerbezone oderaus einer Wohneine

Industriezone. Doch auch in bedrängten
wirtschaftlichen Zeiten sind Zoneneinteilungen

nicht dazu da, um bei der ersten
Bewährungsprobe bereits «umzufallen». Tragbare
Lösungen sollten im Rahmen der bestehenden

Normen möglich sein, wenn auf allen
Seiten die Einsicht und die Verantwortung für
die Zukunft vorhanden sind.
Wer heute Umweltschutzverordnungen
umgeht oder die rechtsgültigen Zoneneinteilungen

leichtfertig abändert, sichert sich nur
kurzfristige Vorteile. Dies jedoch zum Preise,
dass er die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaates

beeinträchtigt. Im übrigen darf die Devise
nicht heissen «Umweltschutz oder
Arbeitsplätze?», sondern «Umweltschutz und
Arbeitsplätze!»

Werner Berger

Umweltschutz
und
Arbeitsplätze

plan 1/2 197y 3


	Umweltschutz und Arbeitsplätze

